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Großbritannien und Irland .

( Taf . IX . )

§. I . Wuͤrde .

Ulate: Großbritannien werden die beyden Läͤnden

England und Schottland begriffen , welche vor⸗

mals beſondere Koͤnigreiche waren , ſich aber im Jahr

1706 . in ein einziges Koͤnigreich unter dieſem Namen

vereinigten .

Großbritannien iſt alſo ein Roͤnigr

deſſen Koͤnig aber eine , durch das Parlamen

ſchraͤnkte , Macht beſitzt . Das Parlamen
aus zwey Haͤuſern ( Abtheilungen ) , dem (

und dem Unterhauſe . Zu jenem gehoͤren die
hoh

Geiſtlichkeit , (Erzbiſchoͤfe und Viſchoͤfe) und der

hohe Adel , oder die erblichen Lords ( die volljaͤhri⸗
gen Oberhäupter der Familien des hohen Adels , wel⸗

che die Titel von Herzogen , Grafen ꝛc. fuͤhren, und

ſelbſt die Prinzen der koͤniglichen Familie , ſobald ih⸗
nen der Koͤnig einen ſolchen Titel ertheilt ) ; zum Un⸗

terhauſe gehoͤren die Deputirten von den Staͤdten

und Landſchaften des Reichs in beſtimmter Anzahl , die

das Volk vorſtellen , worunter der niedere Adel mit

begriffen iſt . Jenes nennt man daher das Haus der

Lords , dieſes das Haus der Gemeinen . Es

kann
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kann kein Geſetz gegeben werden , ohne die Einwilli⸗
gung der beyden Haͤuſer des Parlaments , nach den
meiſten Stimmen der wirklich gegenwärtigen Mitglie⸗
der , und des Koͤniges im J arlament . Ein ſolches
Geſetz heißt eine Acte , der ſchriftliche Entwurf deſſel⸗ben , ſo lange er noch nicht die dreyfache Ein willigung
erhalten hat , eine Bill , und der erſte Vorſchlag da⸗
zu , eine Motion . Gemeiniglich entſtehen in den
Parlamentshaͤuſern darüͤber Debatten , d. i . Strei⸗
tigkeiten fuͤr und wider die Bill , die darauf entweber
Paſſiet (durchgeht ) d. i. angenommen oder verworfen
wird . Eine Vittſchriſt an das Parlament , oder des
Parlaments an den Koͤnig , nennt man eine

0
neere He .

6 Präſidenten der
die Ordnuung und Ruhe erhallen můͤſ⸗

Pn , laſſen ſich anſehn im Oderhh der anziet

Das Oberhaus iſt zugleich der 1
fuͤr die vornehmen Verhrecher.
beyden Haͤuſe
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iſt , und im

, der bey jedesmaliger Er⸗1
Parlaments von den zliesern

˖
gewählt wird .
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ſieben Jahren , wird das Harla
aufgehoben ,
ten neue Wahlet K8
die vorigen Parlaments4

koͤnnen . Der Konig :
verſonlich im koͤniglichen Das Parlament
wird vom Koͤnige prorogirt , d. h. aufgeſchoben
und nach Hauſe entlaſſen , und durch koͤnigliche Oro⸗
clamationen ( offene Bef hle ) wieder verſammelt
And vom Köͤnige eroͤffnet , wenn es dem Koͤnige g
und wie es die Geſchaͤfte erfordern . Jedes Haus
kann ſich aber felbſt adjourniren d. i . auf eine kurze
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Zeit Ferien machen . Die Zeit , da das Parlament
verſammelt iſt , von einer Prorogation bis zur andern ,
heit Eine Sitzung .

So ſehr auch der Koͤnig eingeſchraͤnkt iſt , indem
er nur den dritten Theil an der Geſetzgebung hät ; ſo
hat er doch eine große Macht , z. E. Krieg anzufangen ,
und Frieden und Wi zu ſchlieben , ohne das

Parlament zu frage
Well

von den beyden Laͤndern ,9
woraus das rn , 0 deſteht , England bey wei⸗
tem das wichtigſte iſt , auch den groͤßten Antheil an
der Regierung des Reichs , und dleſe ihren Sitz in

England hat : ſo nennt man den Koͤnig von Großbris
tannien gewoͤhnlich , wiewohl unrichtig , Boͤnig Voir

England . Er beſitzt das Koͤnigreich etblie ch / und
es erbt auch , in Ermangelung maͤnnlicher Nachkommen ,
guf Der Kronprinz fuͤhrt den Titel :
Prinz von Wallis , wozu ihn allemal der Koͤnig
ernennt . Die andern koͤniglichen Prinzen bekommen
vom Koͤnige gleichfalls bey ihrer Volljaͤhrigkeit herzog⸗
liche Titel , nach dem Wohlgefallen des Kö nͤiges .

Irrland iſt ein Koͤnigreich, welches bis 1782
dem Koͤnigreiche Großbritannien voͤllig Unterworfen
war , und von 5 Geſetze annehmen mußte , aber in

dieſem Jahre von Großbritannien ſelbſt fuͤr gaͤnzlich
frey und unab 85 erklaͤret wurde . Seitdem hatte
es mit Großbritannien gar nichts zu ſchaffen , und war
ein voͤllig abgeſondertetz Reich fuͤr ſich , welches jedoch
mit Gtoßbritannien Einen Koͤnig , und eine der groß⸗
britanniſchen durchaus aͤhnliche Regierung hatte . Auch
dieſes Reich war erblich , und der Koͤnig durch ein Par⸗
lament , das aus zwey Haͤuſern beſtand , und ebenſo ,
wie das großbritanniſche , eingerichtet und zuſammen
geſetzt war , auf gleiche Weiſe eingeſchraͤnkt . Esl iſt
aber im Jahr 180 beſchloſſen worden , Irland voͤllig

mit
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mit Großbritannien zu vereinigen , ſo daß England ,
Schottland und Irland kuͤnftig nur ein einziges Reich
ausmachen , und ein einziges Parlament haben wer ;
den . Dieſe Einrichtung ſoll mit dem Jahre 1801 an⸗

fangen . Die Stelle des Koͤnigs vertritt in Irland ein

Vice - Boͤnig ( unterkoͤnig ) , den der Koͤnig nach
Belieben ernennt und veraͤndert .

§. 2 . Grenzen .

Beyde Reiche beſtehn aus Inſeln , die man die

brittiſchen Inſeln nennt . Hroßbritannien
iſt die groͤßte derſelben . Ihr ſuͤdlicher groͤberer Theil
macht England , und der noͤrdlich he kleinere Theil Schott⸗
land aus , wie die Graͤnzpunkte auf der Charte zeigen .
Es iſt alſo Großbritannien ringsum von Waſſer umge⸗
den , und zwar vom atlantiſchen Meere , und ſolchen
Thellen deſſelben , die beſondere Namen haben . Im
Oſten iſt das deutſche Aleer oder die Nordſee ; im
Norden und Weſten das atlantiſche Weltmeer ,
welches ſich im Weſt ch gelegene Ir⸗0 ten durch das weſ

b de nammentieht 81Reerenge zuſammenzieht , die manland in eine große 9

die irlaͤndiſche See nennt ; im Suͤden der Canal ,
oder derfenige Arm des atlantiſchen Meeres , der Eng⸗
land von Frankreich ſcheidet .

Irland liegt weſtlich von Großbritannien , im

aklantiſchen Meere , und wird von Großbritannien

durch die irländiſche See getrennt .

§. 3 . Groͤße.

Großbritannien iſt die groͤßte Inſel in Euro⸗

pa , und ſtreckt ſich in der Laͤnge von Süden nach Nor⸗

den auf 140 Meilen weit ; die groͤßte Breite im Suͤ⸗

den iſt 60 Meilen . England allein betraͤgt ohngefaͤhr
den vierten Theil von Deutſchland . — Irland

hat
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